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Lieferantenrahmenvertrag

zur Ausspeisung von Gas in Verteilernetzen mit Netzpartizipationsmodell oder geschlossenen Ver-
teilernetzen gemaf3 § 110 EnWG

zwischen (der Vertrag wird bilateral zwischen dem jeweils nachfolgend angekreuzten Netzbetreiber und dem un-
ten genannten Transportkunden abgeschlossen)

X X

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH INNergie GmbH
Bayerstral3e 5 Bayerstral3e 5
83022 Rosenheim 83022 Rosenheim
DVGW-Code: 9870039800007 DVGW-Code: 9870039900005
vertreten durch die Geschaftsflihrung
- nachfolgend ,Netzbetreiber” genannt -
und
Vertragspartner

Straf3e Postfach
PLZ Ort
VDEW-/ILN-Code:

vertreten durch die Geschéftsfiihrung
- nachfolgend , Transportkunde” genannt -
- gemeinsam auch ,Vertragspartner” genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen.
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Vertragsgegenstand

1. Dieser Vertrag regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Zusammenhang mit
der Netznutzung. Fiir den Vertragsabschluss ist die Textform (z.B. E-Mail) ausreichend.

2. Die Ergdanzenden Geschiftsbedingungen des Netzbetreibers in der zum Zeitpunkt des Abschlusses die-
ses Lieferantenrahmenvertrages glltigen Fassung sind wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages (Anlage
4). Im Falle von Abweichungen und/oder Widerspriichen zwischen den Bestimmungen des Lieferanten-
rahmenvertrages und den Ergdnzenden Geschiaftsbedingungen des Netzbetreibers haben die Bestim-
mungen dieses Lieferantenrahmenvertrages Vorrang vor den Erganzenden Geschaftsbedingungen.

3. Der Netzbetreiber betreibt ein Gasverteilernetz. Der Transportkunde begehrt als Lieferant Netzzugang
zum Zweck der Entnahme von Gas an einem oder mehreren Ausspeisepunkten, die an das Gasverteiler-
netz des Netzbetreibers angeschlossen sind.

4. Dieser Vertrag berechtigt den Transportkunden in einem Marktgebiet zur Nutzung der Netze ab dem
virtuellen Handelspunkt und zur Ausspeisung von Gas an Ausspeisepunkten des Verteilernetzes des
Netzbetreibers, welches gegen Entgelt zur Verfligung gestellt wird.

Unter Ausspeisepunkten im Sinne dieses Vertrages konnen auch Entnahmestellen mit einer oder
mehreren Messeinrichtungen, Uber die Energie aus einem Gasversorgungsnetz physisch entnommen
werden kann, verstanden werden.

5. Die Gasbelieferung der Letztverbraucher ist in gesonderten Vertrdgen zwischen dem Transportkunden
und den Letztverbrauchern geregelt und ist nicht Gegenstand dieses Vertrages.

6. Die Einspeisung von Gas ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und wird in gesonderten Vertragen gere-
gelt.

7. § 4 Ziffer 2 sowie § 8 Ziffer 1 Satz 2, Ziffer 5, Ziffer 6 Satz 2 dieses Vertrages finden keine Anwendung,
wenn der Netzbetreiber ein Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes gemal3 § 110 EnWG ist. Zu den
gemal’ Satz 1 nicht anwendbaren Regelungen kdnnen Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes ab-
weichende Erganzende Geschiftsbedingungen treffen, soweit diese aufgrund der Besonderheiten des
geschlossenen Verteilernetzes erforderlich sind.

§2 Netzzugang

1. Der Netzbetreiber verpflichtet sich, dem Transportkunden sein Netz diskriminierungsfrei zur Durchlei-
tung von Gas zu Ausspeisepunkten zur Verfligung zu stellen. Er arbeitet im erforderlichen Umfang mit
anderen Netzbetreibern zusammen, um den Zugang zum gesamten Gasverteilernetz zu gewahrleisten.

2. Der Transportkunde vergiitet den Netzbetreiber fiir die Netznutzung zum Zweck der Ausspeisung von
Gas sowie filir weitere Leistungen aus diesem Vertrag gemal der Preisregelung des § 8.

3. BeiVorliegen eines Belieferungsverhaltnisses inklusive Netznutzung (,all-inclusive-Vertrag”) zwischen ei-
nem Lieferanten und einem Letztverbraucher regelt dieser Vertrag auch die Ausgestaltung der Netznut-
zung durch den Lieferanten zur Belieferung des betreffenden Letztverbrauchers. Der Lieferant schuldet
in diesem Fall dem Netzbetreiber die anfallenden Netzentgelte. Erbringt ein Lieferant einem Letztver-
braucher gegeniiber ausschlieBlich die Leistung Gaslieferung, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung
Uber die Leistung Netznutzung zwischen dem Letztverbraucher und dem Netzbetreiber fiir den betref-
fenden Ausspeisepunkt. In diesem Fall schuldet der Letztverbraucher dem Netzbetreiber die Netzent-
gelte. Der Letztverbraucher ist gemal3 der in § 5 dieses Vertrages aufgefiihrten regulierungsbehérdlichen
Vorgaben zu kennzeichnen. Die Abwicklung und die Abrechnung der Mehr-/Mindermengen nach § 10
erfolgt zwischen dem Netzbetreiber und dem Lieferanten.

4. Im Wechselprozess nach GelLi Gas teilt der Transportkunde bei der Anmeldung die Art des Belieferungs-
verhaltnisses (Belieferung inklusive oder exklusive Netznutzung) verbindlich mit.
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§3 Voraussetzungen der Netznutzung

1. Ausspeisepunkte missen in ein vertraglich begriindetes Bilanzkreissystem einbezogen und jeweils ein-
deutig und zu jedem Zeitpunkt vollstdndig einem Bilanzkreis zugeordnet sein.

2. Die vom Transportkunden angemeldeten Ausspeisepunkte werden nach Geli Gas vom Netzbetreiber
diesem Transportkunden zugeordnet und werden Bestandteil dieses Vertrages.

3. Dem Netzbetreiber istim Rahmen der Netznutzungsanmeldung der Bilanzkreis mitzuteilen, dem ein Aus-
speisepunkt zuzuordnen ist.

4. Voraussetzung fir die Bearbeitung der Anmeldung durch den Netzbetreiber ist das wirksame Bestehen
des betreffenden Bilanzkreises im Anmeldezeitpunkt. Sofern der anmeldende Transportkunde nicht zu-
gleich Bilanzkreisverantwortlicher des betreffenden Bilanzkreises ist, sichert er zu, dass er von dem Bi-
lanzkreisverantwortlichen fiir die unter Ziffer 2 benannten Bilanzkreise bevollmachtigt ist, in dessen Na-
men Ausspeisepunkte in diese Bilanzkreise zuzuordnen. Der Netzbetreiber behalt sich in begriindeten
Einzelfillen vor, die Vorlage dieser Vollmacht zu verlangen. Hierzu geniigt in der Regel die Ubersendung
einer Kopie der Vollmachtsurkunde im Rahmen eines elektronischen Dokuments. Der Transportkunde
stellt den Netzbetreiber von Haftungsanspriichen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesicherte
Vollmachten des Bilanzkreisverantwortlichen tatsachlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen.

Die Vertragspartner teilen einander Anderungen von bilanzierungsrelevanten Daten nach den Fristen
der GelLi Gas mit. Die initiale Meldung von neuen hinzukommenden Bilanzkreisnummern/Sub-Bilanzkon-
tonummern nach Anlage 2 durch den Transportkunden an den Netzbetreiber hat bis zum 10. Werktag
vor Anmeldung zum Lieferbeginn im Sinne der GeLi Gas bzw. bis zum 10. Werktag vor Anmeldung der
Anderung der Bilanzkreiszuordnung auf eine neue hinzukommende Bilanzkreisnummer/Sub-Bilanzkon-
tonummer im Rahmen des Prozesses Stammdatenanderung zu erfolgen. Fiir die Zuordnung von Aus-
speisepunkten zu diesen Bilanzkreisnummern/Sub-Bilanzkontonummern gelten die in der GeLi Gas hier-
flir vorgesehenen Fristen.

Der Transportkunde ist zudem verpflichtet, dem Netzbetreiber mitzuteilen, wenn die Vollmacht des Bi-
lanzkreisverantwortlichen endet. Die betroffenen Ausspeisepunkte miissen dann einem anderen Bilanz-
kreis gemal} den Prozessen der Geli Gas zugeordnet werden. Soweit eine Zuordnung zu einer neuen
hinzukommenden Bilanzkreisnummer/Sub-Bilanzkontonummer erfolgen soll, ist diese bis zum 10. Werk-
tag vor Anmeldung der Anderung der Bilanzkreiszuordnung im Rahmen des Prozesses Stammdatenan-
derung mitzuteilen.

5. Die Registrierung des Transportkunden nach Tenorziffer 1 lit. C) Satz 1 und 2 KARLA Gas erfolgt tber die
Angabe in Anlage 2 bei Abschluss dieses Lieferantenrahmenvertrages. Anderungen der Anschrift mit An-
gabe des Anderungszeitpunktes in der Zukunft, die nicht eine Rechtsnachfolge betreffen, teilt der Trans-
portkunde dem Netzbetreiber unverziiglich in Textform mit.

§4 Gasbeschaffenheit

1. Gas im Sinne dieses Vertrages sind die Gase der 2. Gasfamilie nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 in der
jeweils guiltigen Fassung.

2. Diefiir die jeweiligen Ausspeisepunkte geltenden und auf der Internetseite des Netzbetreibers veroffent-
lichten technischen Anforderungen zur Gasbeschaffenheit sind Bestandteil dieses Vertrages. Jeder Ver-
tragspartner kann verlangen, dass eine unparteiische Stelle die Untersuchung der Ubereinstimmung der
Gasbeschaffenheit mit den Anforderungen des Netzbetreibers gemaf Satz 1 vornimmt. Falls sich die Ver-
tragspartner innerhalb eines Monats nach Zugang des Verlangens beim anderen Vertragspartner nicht
Uber die unparteiische Stelle einigen kdnnen, wird die Untersuchung vom Engler-Bunte-Institut der Uni-
versitit Karlsruhe durchgefiihrt. Die Kosten der Untersuchung trégt bei Bestatigung der Ubereinstim-
mung derjenige Vertragspartner, der das Verlangen gestellt hat. Falls keine Ubereinstimmung vorliegt,
ist der Netzbetreiber zur Zahlung verpflichtet.
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3. Der Netzbetreiber ist zu einer Anderung der Gasbeschaffenheit innerhalb der Grenzen des DVGW-Ar-
beitsblattes G 260 in der jeweils gliltigen Fassung ohne Zustimmung des Transportkunden mit einer Vor-
ankiindigungsfrist von 3 Jahren berechtigt.

Bei einer Anderung der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas im Rahmen der L-/H-Gas-Marktraumumstel-
lung teilt der Netzbetreiber dem Transportkunden mindestens 2 Jahre und 4 Monate vor Beginn den
voraussichtlichen Umstellungszeitraum mit. Die Mitteilung des bilanziellen Umstellungstermins im Rah-
men der Marktraumumstellung, der in dem genannten Umstellungszeitraum liegt, und der Monatserste
des Monats ist, ab dem Allokationswerte ausschlief3lich in H-Gas-Bilanzkreise gemeldet werden, erfolgt
mindestens 1 Jahr vor Umstellung. Der Transportkunde ist verpflichtet, dem Bilanzkreisverantwortlichen
den Umstellungszeitraum und den bilanziellen Umstellungstermin mitzuteilen. Der Transportkunde
stellt sicher, dass die Zuordnung der umstellrelevanten Ein- und Ausspeisepunkte zu H-Gas-Bilanzkrei-
sen/Sub-Bilanzkonten gemaR bestehender Fristen rechtzeitig zum bilanziellen Umstellungstermin er-
folgt.

Mit Zustimmung des Transportkunden kann der Netzbetreiber abweichend von Absatz 1 und 2 eine kurz-
fristigere Anderung der Gasbeschaffenheit umsetzen. Jede Anderung der Gasbeschaffenheit ist auf die
hiervon betroffenen Ausspeisepunkte beschriankt. Sofern der Netzbetreiber eine entsprechende Ande-
rung angekiindigt hat und wahrend der laufenden Vorankiindigungsfrist ein neuer Lieferantenrahmen-
vertrag zu laufen beginnt, gilt die bereits laufende Vorankiindigungsfrist auch fiir diesen Vertrag. § 18
Ziffern 3 und 4 bleiben unberdhrt.

Die von der L-/H-Gas-Marktraumumstellung betroffenen Ausspeisepunkte werden initial nach Absatz 2
und 3 sowie erforderliche Anderungen bis zur bilanziellen Umstellung vom Netzbetreiber an den Trans-
portkunden gemaR den Standardprozessen der Geli Gas mitgeteilt. Der Transportkunde beantwortet
nach den Prozessen der Geli Gas diese Mitteilungen.

Die Bilanzkreiszuordnung der umstellungsrelevanten Ausspeisepunkte zu H-Gas-Bilanzkreisen/Sub-Bi-
lanzkonten teilt der Transportkunde dem Netzbetreiber mindestens 2 Monate vor dem bilanziellen Um-
stellungstermin gemaf dem Prozess Stammdatenanderung der GeLi Gas mit.

4. Nach Entfall des Konvertierungsentgelts ist der Netzbetreiber abweichend von Ziffer 3 zu einer Anderung
der Gasbeschaffenheit von L- auf H-Gas im Rahmen der L-/H-Gas-Marktraumumstellung ohne geson-
derte Vorankiindigungsfrist gegeniiber dem Transportkunden und ohne dessen Zustimmung berechtigt.
Der Netzbetreiber wird den Transportkunden unverziiglich nach Abstimmung des Umstellungsfahrplans
zwischen den betroffenen Netzbetreibern, jedoch spatestens 13 Monate vor dem bilanziellen Umstel-
lungstermin {iber die Anderung der Gasbeschaffenheit informieren. In begriindeten Féllen kann inner-
halb der laufenden Ankiindigungsfrist eine Verschiebung des bilanziellen Umstellungstermins erfolgen.
Bei einer Vorverlegung ist diese langstens fiir drei Monate gegeniiber dem urspriinglich mitgeteilten bi-
lanziellen Umstellungstermin mdglich, unter Einhaltung einer Mindestvorankiindigungsfrist von sechs
Monaten vor dem gednderten bilanziellen Umstellungstermin.

5. Entsprechen die vom Netzbetreiber an den Ausspeisepunkten ibergebenen Gasmengen nicht den An-
forderungen im Hinblick auf die Gasbeschaffenheit gemal} Ziffer 2 (im Folgenden ,Off-Spec-Gas” ge-
nannt) ist der Transportkunde berechtigt, die Ubernahme des Off-Spec-Gases ganz oder teilweise nicht
zu akzeptieren. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall unverziiglich die Bereitstellung des Off-Spec-Gases
an diesem Ausspeisepunkt entsprechend zu reduzieren. Sdmtliche Rechte des Transportkunden gegen-
Uber dem Netzbetreiber bleiben unberiihrt. Jeder Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner un-
verzlglich zu informieren, wenn er Kenntnis davon erhélt, dass Off-Spec-Gas an einem Ausspeisepunkt
ibergeben wird oder eine Ubergabe von Off-Spec-Gas zu erwarten ist.

§5 Geschéftsprozesse und Datenaustausch zur Abwicklung der Netznutzung

1. Die Abwicklung der Netznutzung fiir Ausspeisepunkte erfolgt

a. unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen ,Festlegung einheitlicher Ge-
schéftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung mit Gas
(Geli Gas)” (BK7-06-067) in jeweils geltender Fassung sowie auf Basis der durch die Marktbetei-
ligten zu Daten- und Nachrichtenaustausch sowie der Abwicklung der Geschéftsprozesse
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erarbeiteten jeweiligen aktuellen Konkretisierungen (BDEW/VKU-Anwendungshilfe ,Geschafts-
prozesse Lieferantenwechsel Gas”),

b. unter Anwendung der von der Bundesnetzagentur erlassenen ,Festlegung in Sachen Bilanzie-
rung Gas (GaBi Gas)” (BK7-14-020) in jeweils geltender Fassung sowie

¢. unter Anwendung der BDEW/VKU-Anwendungshilfe ,Wechselprozesse im Messwesen fiir die
Sparte Gas” in jeweils geltender Fassung.

2. Soweit ein elektronischer Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern nach MaRRgabe der vorge-
nannten Festlegungen durchzufiihren ist, so erfolgt dieser in Anwendung von verbandeubergreifend er-
arbeiteten Spezifikationen der Expertengruppe ,EDI@Energy”, soweit diese zuvor Gegenstand einer
durch die Bundesnetzagentur begleiteten Konsultation waren und im Anschluss durch die Bundesnetz-
agentur veroffentlicht worden sind. Bei der Auslegung der Spezifikationen sind auch die von EDI@Energy
verdffentlichten Fehlerkorrekturen zu beriicksichtigen.

3. Regelungsliicken, die sich auf die Marktkommunikation beziehen und die sich in Anwendung der unter
Ziffer 1 genannten Festlegungen ergeben, werden die Vertragspartner unter Anwendung der jeweils zu
den einzelnen Festlegungen veroffentlichten ,Umsetzungsfragen” schlie8en, soweit diese mindestens
unter Beteiligung von Vertretern der Netzbetreiber und Transportkunden erarbeitet wurden und als
~konsensual” eingestuft sind.

§6 Registrierende Leistungsmessung und Standardlastprofilverfahren

1. Zur Feststellung der Leistungswerte bzw. Energiemenge je Th-Messperiode fiir die Bilanzierung, Abrech-
nung der Netznutzung sowie Energieabrechnung werden Zeitreihen verwendet.

2. Sofernin Anlage 5 nicht abweichende Grenzwerte nach Tenorziffer 1 lit. b) cc) aaa) GaBi Gas Anwendung
finden, verwendet der Netzbetreiber fiir die Allokation der Ausspeisemengen von Letztverbrauchern mit
einer stiindlichen Ausspeiseleistung bis zu 500 kW und einer Jahresenergiemenge bis zu 1.500.000 kWh
Standardlastprofile. In allen anderen Fallen erfolgt eine registrierende Leistungsmessung (RLM). Der
Netzbetreiber bestimmt, welches Standardlastprofilverfahren und welche Standardlastprofile zur An-
wendung kommen. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Regelung zur Anwendung von Standard-
lastprofilen gemaf3 Anlage 5. § 7 Ziffer 6 bleibt unberihrt.

3. Der Netzbetreiber ordnet jedem SLP-Ausspeisepunkt gemaR Anlage 5 das entsprechende Standardlast-
profil zu. Der Netzbetreiber legt fiir jeden SLP-Ausspeisepunkt einen Kundenwert, der Grundlage fiir die
Bilanzierung ist, fest und erstellt daraus eine Prognose Uber den Jahresverbrauch. Verwendet der Netz-
betreiber entgegen Satz 2 keine Kundenwerte, sind andere zur Ausrollung der Lastprofile notwendige
Informationen bzw. Profilmengen fiir ein Jahr dem Transportkunden zur Verfiigung zu stellen. Die Jah-
resverbrauchsprognose und falls verwendet der Kundenwert werden dem Transportkunden bei der Be-
statigung zur Anmeldung der Netznutzung mitgeteilt. Aktualisierungen werden jeweils nach der jahrli-
chen Turnusabrechnung durchgefiihrt, die nach Vorgabe des Netzbetreibers erfolgt. Anpassungen wer-
den dem Transportkunden gemal GelLi Gas vom Netzbetreiber mitgeteilt. Der Transportkunde kann un-
plausiblen Lastprofilzuordnungen, unplausiblen Kundenwerten und unplausiblen Jahresverbrauchs-
prognosen widersprechen und dem Netzbetreiber eine andere Lastprofilzuordnung, einen eigenen Kun-
denwert und eine eigene Jahresverbrauchsprognose unterbreiten. Kommt keine Einigung zustande, legt
der Netzbetreiber die Lastprofilzuordnung, den Kundenwert und die Jahresverbrauchsprognose endgiil-
tig fest. In begriindeten Ausnahmefallen kann die Jahresverbrauchsprognose, der Kundenwert sowie die
Zuordnung des entsprechenden Standardlastprofils vom Transportkunden und dem Netzbetreiber ge-
meinsam oder nach Tenorziffer 1 lit. b) cc) GaBi Gas auch unterjahrig angepasst werden. In begriindeten
Ausnahmefallen kann der Marktgebietsverantwortliche nach Tenorziffer 1 lit. b) cc) GaBi Gas unter Mit-
wirkung der Verteilernetzbetreiber und in Abstimmung mit der Regulierungsbehdérde zusatzliche MaB-
nahmen zur Anpassung der SLP-Allokationen ergreifen, um den Einsatz von Regelenergie mdglichst zu
reduzieren. Sofern der Marktgebietsverantwortliche entsprechende MalBnahmen vornimmt, informiert
er den zustandigen Netzbetreiber und dieser entsprechend den Transportkunden. Der Netzbetreiber hat
etwaige MaBnahmen des Marktgebietsverantwortlichen nicht zu vertreten.

4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, das Standardlastprofilverfahren mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende
eines Kalendermonats zu andern und teilt dies dem Transportkunden in Textform mit. Der Netzbetreiber
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ist berechtigt, die Standardlastprofile sowie deren Zuordnung zu den einzelnen Ausspeisepunkten zu
andern, soweit dies erforderlich oder zweckmiBig ist. Die Anderungen der Standardlastprofile, insbeson-
dere der verfahrensspezifischen Parameter, teilt der Netzbetreiber dem Transportkunden mit einer Frist
von 2 Monaten zum Ende eines Kalendermonats in Textform/im vereinbarten Datenaustauschformat mit.
Anderungen an der Verwendung bzw. Konzeption von anwendungsspezifischen Parametern bzw. Ande-
rungen der Berechnungssystematik des analytischen Lastprofilverfahrens teilt der Netzbetreiber dem
Transportkunden mit einer Frist von 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats in Textform/im vereinbar-
ten Datenaustauschformat mit. Eine Anderung der Zuordnung der Standardlastprofile zu den einzelnen
Ausspeisepunkten teilt der Netzbetreiber dem Transportkunden unter Einhaltung der Fristen nach Geli
Gas in elektronischer Form mit.

5. Fir den Fall, dass der Transportkunde hier den Bilanzkreis eines Dritten nutzt, sichert er zu, dass er von
dem Bilanzkreisverantwortlichen bevollmachtigt ist, in dessen Namen Fallgruppenwechsel fiir RLM-Aus-
speisepunkte gemal GeLi Gas durch eine bilanzierungsrelevante Stammdatendanderung oder durch An-
meldung Lieferbeginn durchzufiihren. Der Netzbetreiber behalt sich vor, in begriindeten Einzelfillen die
Vorlage der Vollmacht des Bilanzkreisverantwortlichen zu verlangen. Hierzu geniigt in der Regel die
Ubersendung einer Kopie der Vollmachtsurkunde im Rahmen eines elektronischen Dokuments. Der
Transportkunde stellt den Netzbetreiber von Haftungsanspriichen Dritter frei, die daraus resultieren, dass
zugesicherte Vollmachten des Bilanzkreisverantwortlichen tatsdchlich nicht oder nicht rechtswirksam
vorliegen.

6. Zur Ermittlung der Leistungswerte bzw. Energiemengen je Th-Messperiode bei Ausspeisepunkten mit
RLM verwendet der Netzbetreiber die ausgelesenen und aufbereiteten Zeitreihen.

§7 Messstellenbetrieb

1. Der Messstellenbetrieb ist Aufgabe des Netzbetreibers, soweit nicht ein Dritter den Messstellenbetrieb
durchfiihrt. Der Netzbetreiber ist — soweit er Messstellenbetreiber nach Satz 1 ist — mit Blick auf die Durch-
fuhrung des Messstellenbetriebs Messgerdteverwender im Sinne des Eichrechts und verantwortlich fir
die Einhaltung aller sich aus dem Eichrecht ergebenden Anforderungen und Verpflichtungen. Er besta-
tigt hiermit insoweit die Erfiillung dieser Verpflichtungen nach § 33 Abs. 2 Mess- und Eichgesetz (Mes-
sEG).

2. Esist Aufgabe des Netzbetreibers, jeder Marktlokation und Messlokation in seinem Netz eine eindeutige
Identifikationsnummer zuzuordnen und diese zu verwalten und die abrechnungsrelevanten Messwerte
zu verarbeiten, aufzubereiten und an die berechtigten Stellen weiterzuleiten. Die einmal zugeordneten
Identifikationsnummern sind unverdnderlich.

3. Die vom Netzbetreiber bzw. einem Dritten im Sinne von § 5 MsbG ermittelten Messwerte bilden die
Grundlage fiir die Bilanzierung sowie fiir die Abrechnung der Netznutzung.

4, Ersatzwerte werden nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gebildet. Sie sind als solche zu
kennzeichnen.

5. Die Erhebung und Ubermittlung der Messwerte an den Transportkunden erfolgt anlassbezogen in den
Fallgruppen und Fristen gemaf Geli Gas. Die Messeinrichtungen fiir Ausspeisepunkte von Kunden mit
Standardlastprofil werden in moéglichst gleichen Zeitabsténden, die 12 Monate nicht wesentlich tber-
schreiten diirfen, nach einem vom Netzbetreiber festzulegenden Turnus und Zeitpunkt abgelesen. Liegt
eine Vereinbarung zwischen Transportkunde und Letztverbraucher nach § 40b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG
vor, sind die sich daraus ergebenden abweichenden Vorgaben zum Turnus auf Anforderung des Trans-
portkunden zu beachten. Au3erhalb der turnusmaBigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferanten-
wechsel, bei Ein- oder Auszug des Letztverbrauchers, bei Beendigung dieses Vertrags oder bei einer we-
sentlichen Anderung des Bedarfs, hat der Netzbetreiber nach MaBgabe der GeLi Gas Zwischenablesun-
gen zu veranlassen. Sollte dies nicht moglich sein, kann er den Verbrauch im Wege der rechnerischen
Abgrenzung ermitteln oder diesen auf der Grundlage der letzten Ablesung schatzen. Hierbei sind die
tatsachlichen Verhaltnisse angemessen zu beriicksichtigen. Die Verwendung rechnerisch abgegrenzter
Messwerte kommt nur dann in Betracht, wenn eine Erhebung tatsachlicher Messwerte nichtin angemes-
sener Zeit moglich ist und wenn fiir den ma3geblichen Zeitpunkt auch durch den Transportkunden keine
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plausiblen Zahlerstande nach den Vorgaben gemal GelLi Gas in angemessener Zeit Gibermittelt worden
sind.

6. Die Nachpriifung von Messeinrichtungen sowie das Vorgehen bei Messfehlern erfolgen nach § 71 MsbG
sowie unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Ein unter Beriicksichtigung der
danach korrigierten Messwerte gegeniiber dem Transportkunden zu viel oder zu wenig berechneter Be-
trag ist zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die GroBe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines SLP-
Letztverbrauchers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht oder
nicht richtig an, so ermittelt der Netzbetreiber den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ab-
lesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung nachfolgen-
den Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjahrigen Verbrauchs durch Schatzung. Die tatsachlichen Ver-
haltnisse sind angemessen zu beriicksichtigen. Ist die Groe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines
RLM-Letztverbrauchers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht an,
so erfolgt die Ermittlung von Ersatzwerten fiir fehlende oder unplausible Werte entsprechend dem
DVGW-Arbeitsblatt G 685 in der jeweils giiltigen Fassung. Anspriiche sind auf den der Feststellung des
Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann tber
einen groBeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre
beschrankt.

7. Fur die Fernauslesung muss beim Letztverbraucher ein hierflir geeigneter extern anwéhlbarer Telekom-
munikationsanschluss ohne zeitliche Beschrankung sowie ein 230 V-Anschluss zur Verfligung stehen. Der
Netzbetreiber kann statt der Nutzung des Telekommunikationsanschlusses eine geeignete Telekommu-
nikationsanbindung (z. B. GSM - Modem) einsetzen. Der Netzbetreiber teilt dem Letztverbraucher auf
Anfrage die diesbeziiglichen technischen Bedingungen (Abstande der jeweiligen Anschliisse, Anschliisse
zum Zahlerplatz etc.) mit. Die Fernauslesung muss vor Aufnahme der Belieferung einer RLM-Messstelle
bzw. vor einem Umbau von einer SLP- auf eine RLM-Messstelle zur Verfligung stehen. Die Einrichtung
und Nutzung von Telefon- und Stromanschluss sind fiir den Netzbetreiber kostenlos. Verzogerungen, die
der Netzbetreiber zu vertreten hat, gehen nicht zu Lasten des Transportkunden oder des Letztverbrau-
chers. Verzégerungen durch den Letztverbraucher gehen nicht zu Lasten des Netzbetreibers.

8. Der Netzbetreiber tibermittelt unverziiglich jedoch taglich bis spatestens 13:00 Uhr an den Transport-
kunden die taglich ausgelesenen und im Stundentakt erfassten Lastgange des Vortages an RLM-Ausspei-
sepunkten im Format MSCONS. Die Energiemenge der Lastgdnge wird mit dem Bilanzierungsbrennwert
errechnet.

Nach Ablauf des Liefermonats werden alle Lastgange gemall DVGW-Arbeitsblatt G 685 plausibilisiert und
es werden ggf. Ersatzwerte gebildet bzw. korrigiert. Es erfolgt eine Umwertung der Lastgange mit dem
Abrechnungsbrennwert. Spatestens am M+10 Werktage (bermittelt der Netzbetreiber dem Transport-
kunden den Lastgang an RLM-Ausspeisepunkten des Liefermonats. Die Korrektur ist entsprechend in den
Datenmeldungen zu kennzeichnen.

Flr den Fall, dass der Netzbetreiber gemal DVGW-Arbeitsblatt G 685 Ersatzwerte gebildet hat, (ibermit-
telt er ebenfalls bis M+10 Werktage den Lastgang zusatzlich umgewertet mit dem Bilanzierungsbrenn-
wert.

In der MSCONS wird der zugrunde gelegte Brennwert und, sofern dies nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 zur
Ermittlung der Energiemenge bendtigt wird, die Z-Zahl mitgeteilt.

Netzbetreiber sind verpflichtet, dem Transportkunden auf Anfrage die im Stundentakt erfassten und aus-
gelesenen Lastgange an RLM-Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern unverziiglich zu Gbermitteln.

9. Fir RLM-Ausspeisepunkte erfolgt am Tag M+12 Werktage eine Korrektur des nach Ziffer 3 ermittelten
Lastgangs mit dem Abrechnungsbrennwert gemal DVGW-Arbeitsblatt G 685. Sofern eine Korrektur der
K-Zahl nach diesem DVGW-Arbeitsblatt notwendig ist, wird diese ebenfalls berlicksichtigt. Der Ausspei-
senetzbetreiber Ubermittelt fuir alle RLM-Zeitreihen die komplette Monatszeitreihe umgewertet mit dem
Bilanzierungsbrennwert und die komplette Monatszeitreihe umgewertet mit dem Abrechnungsbrenn-
wert in dem jeweils geltenden ALOCAT-Format spéatestens am Tag M+12 Werktage an den Marktgebiets-
verantwortlichen.
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10. Beauftragt der Transportkunde den Netzbetreiber mit einer zusatzlichen Ablesung, ist diese gesondert
zu verguten.

11. Voraussetzungen fiir eine registrierende Leistungsmessung bei einer jahrlichen Entnahme von weniger
als 1.500.000 kWh und einer maximalen stiindlichen Ausspeiseleistung von weniger als 500 kWh/h ge-
mal Tenorziffer 1 lit. b) cc) aaa) und ddd) GaBi Gas bzw. bei Unterschreitung der von dem Netzbetreiber
nach Tenorziffer 1 lit. b) cc) aaa) und ddd) GaBi Gas festgelegten Grenzen sind ein schriftliches Verlangen
von Anschlussnutzer und Transportkunde.

Die Kosten des Umbaus einer Standardlastprofilzahlung in eine registrierende Leistungsmessung in den
zuvor beschriebenen Fillen tragt, soweit nicht abweichend geregelt, der Transportkunde.

Nach dem Umbau und der Inbetriebnahme der registrierenden Leistungsmessung werden - unabhangig
von der tatsachlichen Leistungsinanspruchnahme und Jahresenergiemengen - die Preise fiir registrie-
rende Leistungsmessung gemal veroffentlichten Preisblattern des Netzbetreibers angewendet.

§8 Entgelte

1. Der Transportkunde zahlt fiir die Leistungen des Netzbetreibers die Entgelte nach Mal3gabe der gelten-
den auf der Internetseite des Netzbetreibers veroffentlichten Preisblatter. Die in den Preisblattern enthal-
tenen Netzentgelte werden auf Grundlage der festgelegten Erl6sobergrenze entsprechend den Vor-
schriften des Teils 2 Abschnitt 2 und 3 der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) gebildet. In diesen sind
die Kosten fiir die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen enthalten. Darliber hinaus stellt der
Netzbetreiber dem Transportkunden die jeweils gtiltigen gesetzlich vorgesehenen Steuern und sonstige
hoheitlich veranlasste oder gesetzliche Belastungen wie Abgaben und Umlagen mit dem Netzentgelt in
Rechnung.

2. Neben dem Netzentgelt stellt der Netzbetreiber, soweit er Messstellenbetreiber ist, dem Transportkun-
den fiir jeden Ausspeisepunkt ein Entgelt flir den Messstellenbetrieb und die Messung in Rechnung. Die
Hohe dieser Entgelte ist den geltenden auf der Internetseite des Netzbetreibers veroffentlichten Preis-
blattern zu entnehmen. Die Entgelte nach Satz 1 sind Jahresentgelte.

3. DieVereinbarung gesonderter Netzentgelte nach § 20 GasNEV ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und
ist gesondert zu vereinbaren. Die Anwendung von Regelungen zu gesonderten Entgelten kann der Netz-
betreiber in den Ergdnzenden Geschiftsbedingungen treffen.

4. Der Netzbetreiber ist zur Anpassung der Entgelte berechtigt oder verpflichtet, soweit sich eine solche aus
gesetzlicher, behordlicher oder gerichtlicher Vorgabe ergibt.

5. Der Netzbetreiber ist bei einer Festlegung oder Anpassung der Erlésobergrenzen nach Ma3gabe der An-
reizregulierungsverordnung (ARegV) berechtigt, die Netzentgelte anzupassen, soweit sich daraus eine
Erhéhung der Netzentgelte ergibt. Er ist zur Anpassung der Netzentgelte verpflichtet, soweit sich daraus
eine Absenkung der Netzentgelte ergibt. Der Netzbetreiber wird in den vorgenannten Fallen die Netz-
entgelte jeweils gemal den Vorschriften der ARegV sowie des Teils 2, Abschnitte 2 und 3 GasNEV anpas-
sen.

6. Eine Anpassung der Netzentgelte sowie der Entgelte fiir den Messstellenbetrieb und Messung auf Grund-
lage dieses Vertrages erfolgt immer zum 1. Januar eines Kalenderjahres, soweit nicht durch Gesetz, be-
hordliche oder gerichtliche Entscheidung etwas anderes vorgegeben ist. Kann der Netzbetreiber zum 15.
Oktober des laufenden Jahres nur voraussichtliche Entgelte benennen, gelten diese ab dem 1. Januar des
neuen Kalenderjahres endgiiltig, sofern der Netzbetreiber keine endgiiltigen Entgelte veréffentlicht hat.

7. Sollten neben den Netzentgelten Steuern, andere 6ffentlich-rechtliche Abgaben oder sonstige erhobene
Abgaben und Umlagen eingefiihrt, abgeschafft oder geandert werden, wirkt die Anderung mit Wirkung
zu dem gesetzlich oder sonst hoheitlich hierfiir vorgesehenen Zeitpunkt.

8. Der Netzbetreiber informiert den Transportkunden unverziiglich in Textform tber alle voraussichtlich be-
nannten oder angepassten Entgelte. Vorbehaltlich der Einflihrung marktweiter von der Bundesnetzagen-
tur konsultierter und verdffentlichter Prozesse zur Ubermittlung eines elektronischen Preisblatts hat der
Netzbetreiber die Informationspflicht nach Satz 1 durch Ubermittlung eines elektronischen und automa-
tisiert auswertbaren Dokumentes zu erfiillen.
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9. Der Netzbetreiber stellt dem Transportkunden die auf die Ausspeisung entfallende, der jeweiligen Ge-
meinde geschuldete Konzessionsabgabe nach MalRgabe der auf Internetseite des Netzbetreibers verof-
fentlichten Preisblatter im Rahmen der Netznutzungsabrechnung in Rechnung. Die Hohe der Konzessi-
onsabgabe richtet sich nach dem jeweils mit der betreffenden Gemeinde vereinbarten Konzessionsab-
gabensatz gemal Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Erhebt der Transportkunde Anspruch auf eine
niedrigere Konzessionsabgabe oder eine Befreiung hiervon, weist er dem Netzbetreiber die Berechti-
gung durch einen Nachweis in nach der Konzessionsabgabenverordnung geeigneter Form nach. Diesen
Nachweis wird der Transportkunde dem Netzbetreiber spatestens bis 15 Monate nach dem Ende eines
Kalenderjahres fir dieses Kalenderjahr einreichen. Der Netzbetreiber erstattet dem Transportkunden zu
viel gezahlte Konzessionsabgaben. Soweit nach einer Entnahmestelle eine Weiterverteilung im Sinne des
§ 2 Abs. 8 der KAV erfolgt und dies dem Transportkunden bekannt ist, ist er verpflichtet, dies dem Netz-
betreiber mitzuteilen und gegebenenfalls die erforderlichen Angaben zur Ermittlung der Hohe der auf
die Entnahme entfallenden Konzessionsabgabe zur Verfligung zu stellen.

10. Samtliche Entgelte entsprechend des jeweiligen Vertrages sind ohne darauf entfallende Steuern aufge-
flhrt. Der Transportkunde hat diese Steuern zusatzlich zu diesen Entgelten zu entrichten. Alle Entgelte
unterliegen dem im Liefer- oder Leistungszeitpunkt jeweils gliltigen gesetzlichen Umsatzsteuersatz. Die
Umsatzsteuer hat der Transportkunde an den Netzbetreiber in der jeweiligen gesetzlichen Héhe zu ent-
richten, sofern nicht das Reverse-Charge-Verfahren Anwendung findet. Soweit der Leistungsempfanger
die Voraussetzungen des § 3g Absatz 1 Umsatzsteuergesetz (UstG) erfiillt, legt er, als Nachweis fir die
Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, die Bescheinigung fir Wiederverkaufer von Erdgas (USt 1
TH) nach § 13b Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe b und Absatz 5 UStG erstmalig spadtestens 1 Woche vor der
Lieferung sowie die aktuelle Bescheinigung nach Ablauf der jeweiligen Giiltigkeitsfrist der vorherigen
Bescheinigung wiederkehrend unaufgefordert dem jeweils anderen Vertragspartner vor. Erfolgt die Ab-
rechnung gemaf3 § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG im Gutschriftsverfahren, muss die Abrechnung die Angabe "Gut-
schrift" enthalten (§ 14 Abs. 4 Nr. 10 UStG).

11. Im Falle von erhéhten Entgelten steht dem Transportkunden das Recht zu, den Vertrag mit einer Frist von
10 Werktagen zum Wirksamkeitszeitpunkt der Anderung schriftlich zu kiindigen. Sofern die Information
nach Ziffer 8 Satz 1 dem Transportkunden nicht mindestens 20 Werktage vor dem Wirksamkeitszeitpunkt
der Anderung zugeht, ist der Transportkunde abweichend von Satz 1 berechtigt, innerhalb von 10 Werk-
tagen nach Zugang der Information nach Ziffer 8 Satz 1 mit einer Frist von 5 Werktagen, friihestens zum
Wirksamkeitszeitpunkt der Anderung, den Vertrag schriftlich zu kiindigen.

12. Im Ubrigen kann der Netzbetreiber in Ergénzenden Geschiftsbedingungen Regelungen zu Entgelt- und
Zahlungsbedingungen treffen, die er auf seiner Internetseite veréffentlicht (Anlage 4).

§9 Abrechnung, Zahlung und Verzug

1. Grundsatzlich rechnet der Netzbetreiber die Entgelte nach § 8 bei Standardlastprofilkunden jahrlich und
bei Ausspeisepunkten mit fortlaufend registrierender 1 h-Leistungsmessung (RLM) vorlaufig monatlich
mit dem Transportkunden ab.

2. Der Netzbetreiber legt den Abrechnungszeitraum fest und verdéffentlicht diesen in seinen Ergan-
zenden Geschéaftsbedingungen. Fir RLM-Ausspeisepunkte ist der Abrechnungszeitraum das Ka-
lenderjahr.

3. Die Netznutzungsabrechnung ist gemaR Geli Gas in elektronischer Form abzuwickeln, sofern Netzbetrei-
ber oder Transportkunden es verlangen. Kosten fiir die Unterbrechung und Wiederherstellung der An-
schlussnutzung sowie Verzugskosten werden nicht mit der Netznutzungsabrechnung, sondern separat
und, soweit mdglich, in elektronischer Form abgerechnet.

4. Die Abrechnung der RLM-Ausspeisepunkte erfolgt grundséatzlich nach dem Jahresleistungspreissystem.
Die Ermittlung des monatlichen Netzentgeltes fiir RLM-Ausspeisepunkte erfolgt auf Basis der gemesse-
nen, monatlichen Verbrauchsmenge und grundsatzlich der héchsten im Abrechnungszeitraum erreich-
ten Maximalleistung.

5. DerlJahresleistungspreis wird tagesscharf entsprechend des Anteils der Zuordnung des Transportkunden
am Abrechnungszeitraum berechnet. Die Berechnungsbasis entspricht bei Schaltjahren 366 Tagen, im
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Ubrigen 365 Tagen. Etwaige Umstellungen bei der Abrechnung des Jahresleistungspreises erfolgen stets
zum Beginn eines Abrechnungszeitraums.

6. Die Abrechnung der RLM-Ausspeisepunkte nach dem Jahresleistungspreissystem erfolgt monatlich vor-
laufig und nachschiissig auf Grundlage der Messwerte des jeweiligen Monats. Sofern im betreffenden
Abrechnungsmonat eine hohere als die bisher im Abrechnungszeitraum erreichte Maximalleistung auf-
tritt, erfolgt in diesem Abrechnungsmonat eine Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher be-
rechneten und neuen Maximalleistung flr die vorausgegangenen Monate des aktuellen Abrechnungs-
zeitraums. Auch im Fall eines unterjahrigen Wechsels des Transportkunden stellt der Netzbetreiber die
Differenz dem gegenwadrtigen Transportkunden in Rechnung. Gleiches gilt entsprechend im Fall von
Nachberechnungen aufgrund einer gednderten Héhe der Konzessionsabgabe. Bei einer Nachberech-
nung sind die zuriickzurechnenden Positionen in einer der urspriinglichen Rechnung entsprechenden
Form und Granularitat darzustellen. Im Fall einer Fehlerkorrektur gilt Ziffer 13.

7. Im Falle eines unterjahrigen Wechsels des Anschlussnutzers sowie der unterjahrigen Inbetriebnahme
oder Stilllegung eines Ausspeisepunktes erfolgt die Berechnung des Leistungspreises ungeachtet der
vorstehenden Ziffern anteilig nur unter Berlicksichtigung der im Zeitraum der Anschlussnutzung gemes-
senen Maximalleistung.

8. Der Netzbetreiber ist berechtigt, fiir Ausspeisepunkte mit Standardlastprofil monatliche oder zweimo-
natliche nachschiissige Abschlagszahlungen fiir die in Ziffer 1 genannten Entgelte zu verlangen. Andern
sich die fiir die Berechnung der Abschlagszahlungen relevanten Parameter (z. B. Preise, Jahresprognose,
Wedgfall von Leistungen durch den Netzbetreiber wie Messstellenbetrieb) kénnen die Vertragspartner
auch unterjahrig eine Anpassung der Abschlagszahlungen verlangen.

9. Entgelte des Netzbetreibers, die auf Jahresbasis erhoben werden, sind im Fall eines unterjahrigen Wech-
sels des Transportkunden gegeniiber den betroffenen Transportkunden tagesscharf anteilig gemaf3 der
Dauer des jeweiligen Zuordnungszeitraumes zu berechnen. Die Berechnungsbasis entspricht bei Schalt-
jahren 366 Tagen, im Ubrigen 365 Tagen. Etwaige Umstellungen bei der Abrechnung der Entgelte auf
Jahresbasis erfolgen stets zum Beginn des Abrechnungszeitraums.

10. Rechnungen und Abschlagsberechnungen werden zu dem vom Netzbetreiber angegebenen Zeitpunkt
fallig, frihestens jedoch zehn Werktage nach Zugang der Zahlungsaufforderung. Vom Netzbetreiber zu
leistende Riickerstattungen werden spatestens zehn Werktage nach dem Ausstellungsdatum féllig. Bei
einem verspdteten Zahlungseingang sind die Vertragspartner berechtigt, Verzugszinsen gemaR den ge-
setzlichen Regelungen zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens
bleibt vorbehalten. Der Netzbetreiber ist berechtigt, Verzugskosten pauschal gemaR der auf der Internet-
seite des Netzbetreibers veréffentlichten Preisblatter in Rechnung zu stellen. Dem Transportkunden
bleibt es unbenommen, einen tatsachlich geringeren Verzugsschaden nachzuweisen.

11. Einwdnde gegen die Richtigkeit der Rechnung und Abschlagsberechnung berechtigen zum Zahlungs-
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die ernsthafte Moglichkeit eines offensichtlichen
Fehlers besteht.

12. Gegen Forderungen des jeweils anderen Vertragspartners kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig
festgestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden.

13. Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbetragen oder in den der Rechnung zugrunde liegenden
Daten festgestellt, so ist eine Uberzahlung vom Netzbetreiber zu erstatten oder ein Fehlbetrag vom
Transportkunden nachzuentrichten. Die Abwicklung erfolgt grundsatzlich tber die Geschéftsprozesse
und Datenformate nach Mal3gabe der GelLi Gas (Storno/Neuberechnung). Anspriiche nach Satz 1 sind auf
den der Feststellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn, die Auswir-
kung des Fehlers kann (iber einen groeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch
auf langstens drei Jahre beschrankt.

14. Die Zahlung von Entgelten, Steuern und sonstigen Belastungen nach diesem Vertrag hat durch Uberwei-
sung zu erfolgen, sofern die Parteien nichts Anderweitiges vereinbaren.

15. Der Transportkunde ist verpflichtet, dem Netzbetreiber unverziiglich mitzuteilen, wenn ein Dritter die
Entgelte anstelle des Transportkunden zahlt. Der Netzbetreiber ist berechtigt Zahlungen Dritter abzu-
lehnen.
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16. Weitere Einzelheiten Uber die Abrechnung der Entgelte kann der Netzbetreiber in Erganzenden Ge-
schéftsbedingungen regeln.

17. Ziffer 2 Satz 2 und Ziffer 6 Satze 3 und 4 gelten ab dem 01.01.2023. Ziffer 3 Satz 2 gilt ab 01.10.2023.

§10 Ausgleich von SLP-Mehr-/ Mindermengen

1. Die Abrechnung der Mehr-/Mindermengen durch den Netzbetreiber erfolgt in Anwendung des von den
Verbdanden AFM+E, BDEW, BNE sowie VKU erarbeiteten Leitfadens ,Prozesse zur Ermittlung und Abrech-
nung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas” in jeweils geltender Fassung unter Mal3gabe der Ziffern
2 bis 7.

2. Der Netzbetreiber berechnet nach der Ermittlung der abrechnungsrelevanten Messwerte und Daten fiir
einen Netznutzungszeitraum die Mehr-/Mindermengen. Fiir jeden SLP-Ausspeisepunkt wird der gemaf}
DVGW-Arbeitsblatt G 685 ermittelte Verbrauch der SLP-Ausspeisepunkte der vom Netzbetreiber den Bi-
lanzkreisen bzw. Sub-Bilanzkonten endgiiltig zugeordneten Menge einschlieBlich der ggf. vom Netzbe-
treiber aufgeteilten Allokationsersatzwerte des Marktgebietsverantwortlichen fiir den jeweiligen Mehr-
/Mindermengenzeitraum gegeniibergestellt.

3. Der Mehr-/Mindermengenzeitraum umfasst immer den Netznutzungszeitraum und den Bilanzierungs-
zeitraum.

Mehrmengen entstehen innerhalb des Mehr-/Mindermengenzeitraumes als Differenzmenge, sofern die
am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge niedriger ist als die Gasmenge die vom Netzbetreiber in den
Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. Mindermengen entstehen innerhalb des Mehr-/Mindermen-
genzeitraumes als Differenzmenge, sofern die am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge hoher ist als
die Gasmenge die vom Netzbetreiber in den Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. Mehrmengen
werden durch den Netzbetreiber an den Lieferanten vergiitet. Mindermengen stellt der Netzbetreiber
dem Lieferanten in Rechnung. Rechnungen sind auch bei einer Mehr-/Mindermenge von Null zu stellen.

4. Der Lieferant kann eine laufende monatliche Ubermittlung einer tages- und ausspeisepunktscharfen Mo-
natsaufstellung der Allokationsmengen anfordern.

Der Netzbetreiber tibermittelt die angeforderte Allokationsliste fiir alle Ausspeisepunkte, die dem Liefe-
ranten in dem Liefermonat bilanziell zugeordnet sind. Die Ubermittlung der Allokationsliste erfolgt ab
Anforderung, jeweils im dritten Monat nach dem Liefermonat und vor Versand der ersten Mehr-/Minder-
mengenabrechnung, die den betreffenden Monat enthdlt. Fiir Monate, in denen dem Lieferanten keine
Ausspeisepunkte bilanziell zugeordnet sind, erfolgt keine Ubermittlung der Allokationsliste.

Die in der lieferstellenscharfen Allokationsliste enthaltenen bilanzierten Mengen sind auf 3 Nachkommas-
tellen kaufmannisch gerundetin kWh anzugeben. Die vom Netzbetreiber Gibermittelte bilanzierte Menge
fur den Mehr-/Mindermengenzeitraum kann aufgrund von Rundungsdifferenzen von der Summe der Ta-
geswerte aus der lieferstellenscharfen Allokationsliste abweichen. Abweichungen der ausspeisepunkt-
scharfen Allokationsliste zum Bilanzkreisergebnis aus den Allokationsprozessen kénnen aufgrund von
Rundungsdifferenzen grundsatzlich bis zu einer Hohe von max. 744 kWh pro Bilanzkreis und Monat auf-
treten. Bei Abweichungen, die 744 kWh pro Bilanzkreis Gibersteigen, ist der Transportkunde berechtigt,
von dem Netzbetreiber einen Nachweis zu verlangen.

5. Die Mehr-/Mindermengen werden in einem elektronischen Format mit dem vom Marktgebietsverant-
wortlichen veroffentlichten jeweiligen bundesweit einheitlichen Mehr-/Mindermengenpreis fiir den Ab-
rechnungszeitraum vom Netzbetreiber gegeniiber dem Lieferanten abgerechnet.

Die Rechnungsstellung erfolgt im EDIFACT-Format (INVOIC) friihestens nach Ablauf des zweiten Monats
nach Ende des Monats, in dem der Mehr-/Mindermengenzeitraum endet (M + 2 Monate) und spatestens
am Ende des dritten Monats, in dem der Mehr-/Mindermengenzeitraum endet (M + 3 Monate).

Vor der Rechnungsstellung Ubermittelt der Netzbetreiber die bilanzierte Menge im EDIFACT-Format
(MSCONS), falls eine Bilanzierung in dem Mehr-/Mindermengenzeitraum stattgefunden hat. Die Rech-
nungsstellung erfolgt in diesem Fall spatestens bis zum Ablauf des 10. Werktages nach Ubermittlung der
bilanzierten Menge.
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6. Die energiesteuerfreie Abrechnung der Mehr-/Mindermengen im Verhaltnis zwischen Netzbetreiber und
dem Lieferanten erfolgt nur, wenn dem einen Vertragspartner eine Anmeldung nach § 38 Abs. 3 Energie-
steuergesetz (EnergieStG) des zustdandigen Hauptzollamtes dem jeweils anderen Vertragspartner vor-
liegt. Jede Anderung in Bezug auf die Anmeldung, z.B. deren Widerruf durch das zustindige Hauptzoll-
amt, ist dem jeweils anderen Vertragspartner unverziiglich in Textform mitzuteilen. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG dem Netzbetreiber gegeniiber
durch Vorlage einer von der zustandigen Zollverwaltung ausgestellten aktuellen Anmeldebestatigung
im Sinne von § 78 Abs. 4 Energiesteuer - Durchfiihrungsverordnung (EnergieStV), nach der der Lieferant
als angemeldeter Lieferer zum unversteuerten Bezug von Gasmengen berechtigt ist, nachzuweisen.
Hierzu ist die Ubersendung einer Kopie in Textform ausreichend. Der Nachweis {iber das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist dem jeweiligen Netzbetreiber spatestens 1 Woche vor
der Lieferung zur Verfligung zu stellen. Wird ein geeigneter Nachweis (iber das Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG nicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums vorgelegt, hat der
Netzbetreiber das Recht, dem Lieferanten die auf die Lieferung der Gasmengen entfallenden Entgelte
zuziiglich Energiesteuer in der jeweiligen gesetzlichen Héhe in Rechnung zu stellen.

Der Lieferant ist verpflichtet, den Netzbetreiber umgehend in Textform zu informieren, wenn er nicht
bzw. nicht mehr Lieferer im Sinne des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist. Bei Adressanderungen, Umfirmierungen,
Anderungen der Rechtsform ist die Vorlage einer aktuellen Liefererbestitigung der Zollverwaltung erfor-
derlich. Kommt der Lieferant dieser Hinweispflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach, ist er verpflichtet, die
daraus fiir den Netzbetreiber entstehende Energiesteuer an diesen zu erstatten.

§11  Storungen und Unterbrechungen der Netznutzung

1. Soweit der Netzbetreiber durch hohere Gewalt oder sonstige Umsténde, deren Beseitigung ihm wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist, die Netznutzung und die damit verbundenen
Dienstleistungen zu erbringen, ruhen die Verpflichtungen aus diesem Vertrag so lange, bis die Hinder-
nisse beseitigt sind.

2. Die Netznutzung kann auf3erdem unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger
Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs erforderlich ist. Der Netzbetreiber
unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, die Storung unverziiglich zu beheben. Bei planbaren Un-
terbrechungen beriicksichtigt er die Interessen des Transportkunden angemessen.

3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Netznutzung sowie die damit verbundenen Dienstleistungen ohne
vorherige Androhung fristlos zu unterbrechen und den Anschluss vom Netz zu trennen, wenn die Unter-
brechung erforderlich ist,

a. um eine unmittelbare Gefahr fiir die Sicherheit von Personen oder Sachen von erheblichem Wert
abzuwenden,

b. um die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung von Messein-
richtungen zu verhindern,

Cc. um zu gewahrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer oder -nutzer oder stérende
Riickwirkungen auf Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind oder

d. weil ein Ausspeisepunkt keinem Bilanzkreis mehr zugeordnet ist.

4. Die Moglichkeit des Netzbetreibers, in den Fallen des § 24 Abs. 2 der Niederdruckanschlussverordnung
(NDAV), des § 19 der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) sowie in sonstigen gesetzlich vorgese-
henen Fallen unter den dort jeweils benannten Voraussetzungen Unterbrechungen vorzunehmen, die
auch notwendigerweise Auswirkungen auf die Moglichkeit zur Netznutzung einer oder mehrerer der von
diesem Vertrag umfassten Ausspeisepunkte haben kdnnen, bleibt unberiihrt.

5. Firden Fall der Unterbrechung von RLM-Ausspeisepunkten informiert der Netzbetreiber den Transport-
kunden auf begriindetes Verlangen friihestmdoglich tber die Unterbrechung, deren Grund und die vo-
raussichtliche Dauer, soweit der Transportkunde das Verlangen dem Netzbetreiber zuvor in Textform
mitgeteilt hat.
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6. Der Netzbetreiber unterbricht auf Anweisung des Transportkunden die Netz- und Anschlussnutzung ei-
nes von ihm belieferten Letztverbrauchers im Gasverteilernetz des Netzbetreibers langstens innerhalb
von sechs Werktagen, wenn der Transportkunde dem Netzbetreiber glaubhaft versichert, dass er

a. dem Anschlussnutzer gegentiber hierzu vertraglich berechtigt ist,
b. die Voraussetzungen fiir eine Unterbrechung der Anschlussnutzung vorliegen und

c. dem Kunden des Transportkunden keine Einwendungen oder Einreden zustehen, die die Vo-
raussetzungen der Unterbrechung der Anschlussnutzung entfallen lassen.

Der jeweils beauftragende Transportkunde tragt die Kosten der Unterbrechung. Dies gilt gleichermaBen
fur die Wiederherstellung, soweit der Netzbetreiber diese erbringt. Der Transportkunde stellt den Netz-
betreiber hiermit von simtlichen Schadenersatzanspriichen frei, die sich aus einer unberechtigten Unter-
brechung ergeben kdnnen. Die Anweisung zur Unterbrechung und zur Wiederherstellung erfolgtim Rah-
men der Marktkommunikation elektronisch, in sonstigen nicht davon erfassten Fallen gemal3 dem Pro-
zess zur Unterbrechung der Anschlussnutzung in den Erginzenden Geschiftsbedingungen. Mit Uber-
mittlung der Anweisung sichert der Transportkunde dem Netzbetreiber das Vorliegen der oben genann-
ten Voraussetzungen zu.

Der Netzbetreiber ist nicht verpflichtet, etwaige Unterbrechungsankiindigungen gegeniiber dem Letzt-
verbraucher vorzunehmen.

Ist ein Dritter mit dem Messstellenbetrieb beauftragt worden, wird der Netzbetreiber von diesem die fiir
eine Durchfiihrung der Unterbrechung notwendigen Handlungen nach § 12 MsbG verlangen oder sie
selbst durchfiihren.

7. Der Netzbetreiber hat die Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung unverziiglich
aufzuheben, sobald die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen sind und entweder die Kosten der Un-
terbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnutzung gegentiber dem Netz-
betreiber beglichen worden sind, oder im Falle der Ziffer 6 der Lieferant den Auftrag zur Entsperrung
erteilt hat. Ist eine vom Lieferanten angewiesene Unterbrechung oder Anschlusswiederherstellung aus
rechtlichen oder tatsachlichen Griinden nicht moéglich, wird der Netzbetreiber den Lieferanten hieriiber
unverziglich informieren.

8. Die Kosten fiir die Unterbrechung und die Wiederherstellung der Netz- bzw. Anschlussnutzung kénnen
pauschal berechnet werden. Sie sind auf der Internetseite des Netzbetreibers zu veréffentlichen. Sind
aufgrund besonderer Gegebenheiten hohere Kosten zu erwarten, werden diese zwischen den Vertrags-
parteien gesondert vereinbart und nach tatsdchlichem Aufwand berechnet. Auf Verlangen des Trans-
portkunden ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Die Mglichkeit
des Transportkunden, geringere Kosten nachzuweisen, bleibt unberthrt.

9. Der Netzbetreiber haftet nicht fiir die Schaden, die dem Transportkunden dadurch entstehen, dass die
Unterbrechung oder die Wiederherstellung der Netznutzung aus Griinden, die der Netzbetreiber nicht
zu vertreten hat, nicht moglich ist.

10. Weitere Regelungen zum Unterbrechungs- und Wiederherstellungsprozess (insbesondere Formulare
und Ubertragungswege, Zahlungsmodalititen) der Netz- bzw. Anschlussnutzung trifft der Netzbetreiber
in seinen Ergdnzenden Geschaftsbedingungen.

11. Ziffer 6 Satz 5 gilt hinsichtlich der Anweisungen im Rahmen der elektronischen Marktkommunikation ab
dem 01.10.2023.

§12 Vorauszahlung

1. Der Netzbetreiber verlangt in begriindeten Fallen vom Transportkunden, fiir Anspriiche aus diesem Ver-
trag die Zahlung im Voraus zu entrichten. Die Leistung der Vorauszahlung ist gegeniiber dem Transport-
kunden in Textform zu begriinden.

2. Ein begriindeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn
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a. der Transportkunde mit einer falligen Zahlung in nicht unerheblicher Hohe, d.h. in der Regel
mindestens in Hohe von 10 % des Entgelts des Transportkunden der letzten Rechnung oder Ab-
schlagszahlungsforderung, in Verzug geraten ist und auch auf eine nach Verzugseintritt erklarte
Aufforderung in Textform unter Androhung des Entzuges des Netzzugangs nicht oder nicht voll-
standig gezahlt hat,

b. derTransportkunde zweimal in zw6lf Monaten mit einer félligen Zahlung in Verzug war,

¢. gegen den Transportkunden ZwangsvollstreckungsmalSnahmen wegen Geldforderungen (§§
803 - 882a Zivilprozessordnung (ZPO)) eingeleitet sind,

d. aufgrund der Sachlage unter Wirdigung der Gesamtumstdnde die Besorgnis besteht, dass er
den Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht, nicht vollstandig oder nur verzégert nachkom-
men wird und der Transportkunde dies nicht innerhalb von flinf Werktagen nach der Anforde-
rung der Zahlung im Voraus durch einen geeigneten Nachweis seiner Bonitat entkraftet oder

e. ein friherer Netznutzungsvertrag zwischen dem Netzbetreiber und dem Transportkunden in
den letzten zwei Jahren vor Abschluss dieses Vertrages nach § 14 Ziffer 5 wirksam gekiindigt
worden ist.

3. Die Zahlung fiir die Netznutzung des folgenden Monats (Liefermonat) ist auf Anforderung des Netzbe-
treibers im Voraus in voller Hohe zu entrichten. Der Netzbetreiber bestimmt den Zeitpunkt der ersten
Vorauszahlung und teilt dem Transportkunden die Forderung mit einer Frist von mindestens 7 Werkta-
gen zum Falligkeitstermin mit.

a. Der Netzbetreiber kann eine monatliche, halomonatliche oder wéchentliche Vorauszahlung ver-
langen.

b. Die Hohe der Vorauszahlung wird monatlich angepasst und entspricht den voraussichtlich an-
fallenden Entgelten fiir die vom Transportkunden fiir einen Monat in Anspruch genommene
Netznutzung. Dabei hat der Netzbetreiber Anderungen im aktuellen Kundenbestand sowie die
Umstande des Einzelfalles angemessen zu berlicksichtigen. Der Netzbetreiber teilt dem Trans-
portkunden die Hohe der monatlichen sowie der jeweils entsprechend dem gewahlten Zeit-
raum zu leistenden Vorauszahlung jeweils mit einer Frist von 7 Werktagen (Werktagsdefinition
gemaR Geli Gas) auf das Wirksamwerden der Anderungen mit.

c. Die folgende monatliche Vorauszahlung ist mit Wertstellung zum 3. Werktag des Monats, bei
wochentlicher Vorauszahlung bis zum letzten Werktag der der Kalenderwoche vorausgehenden
Woche sowie bei halbomonatlicher Vorauszahlung jeweils zum letzten Werktag des Vormonats
und zum letzten Werktag vor Monatsmitte (§ 192 BGB) auf das Konto des Netzbetreibers zu zah-
len.

d. Die Vorauszahlung wird monatlich bis zum letzten Werktag des Folgemonats abgerechnet und
entstehende Salden werden ohne Verrechnung mit anderen Forderungen monatlich ausgegli-
chen.

e. Wenn die Vorauszahlung nicht, nicht vollstandig oder nicht fristgerecht gezahlt wird, ist der
Netzbetreiber zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

4. Der Netzbetreiber hat das Bestehen eines begriindeten Falles im Sinne der Ziffer 1 halbjahrlich, friihes-
tens sechs Monate ab der ersten Vorauszahlung, zu {iberprifen. Der Transportkunde kann eine Einstel-
lung der Vorauszahlungsregelung frilhestens nach achtzehn Monaten fordern, sofern kein begriindeter
Fall im Sinne der Ziffer 1 mehr vorliegt und innerhalb der vorangegangenen achtzehn Monate die Zah-
lungen des Transportkunden fristgerecht und in voller Hohe eingegangen sind. Der Netzbetreiber besta-
tigt dem Transportkunden, wenn die Voraussetzungen fiir die Vorauszahlung nicht mehr bestehen. Die
Pflicht zur Vorauszahlung endet mit Zugang der Bestatigung.

§13 Haftung

1. Der Netzbetreiber haftet fiir Sach- und Vermdgensschaden, die dem Transportkunden durch die Unter-
brechung oder durch UnregelmaBigkeiten in der Netznutzung in allen Druckebenen entstehen, entspre-
chend §118 Abs. 2 EnWG i.V. m. § 18 NDAV. Die Vertragspartner vereinbaren eine Begrenzung des Haf-
tungshochstbetrages im Sinne von § 18 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 1 NDAV (s. Anlage 6).
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2. Die Vertragspartner haften einander fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Koérpers oder der
Gesundheit, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetzliche Vertreter, Erflillungs- oder Ver-
richtungsgehilfen haben weder vorsatzlich noch fahrldssig gehandelt.

3. Im Ubrigen haften die Vertragspartner einander fiir Sach- und Vermégensschaden, die aus einer schuld-
haften Verletzung ihrer Vertragspflichten herriihren.

a) Im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haften die Vertragspartner einander
fur Sach- und Vermogensschédden, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetzliche
Vertreter, Erfullungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsatzlich noch fahrlassig gehan-
delt; die Haftung der Vertragspartner im Fall leicht fahrldssig verursachter Sach- und Vermégens-
schaden ist auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

i. Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden,
deren Erflillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst er-
moglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaflig vertraut und ver-
trauen darf.

ii. Vertragstypische, vorhersehbare Schaden sind solche, die der Vertragspartner bei
Vertragsschluss als mogliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder
unter Beriicksichtigung der Umstande, die ihm bekannt waren oder die er hatte ken-
nen mussen, bei Anwendung verkehrsulblicher Sorgfalt hatte voraussehen missen.

iiil. Typischerweise ist bei Geschaften der fraglichen Art von einem Schaden in Hohe von
EUR 2,5 Mio. bei Sachschaden und EUR 1,0 Mio. bei Vermégensschaden auszugehen.

b) Im Fall der Verletzung von nicht wesentlichen Vertragspflichten haften die Vertragspartner ei-
nander fiir Sach- und Vermdgensschaden, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetz-
liche Vertreter, Erfiillungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsatzlich noch grob fahr-
lassig gehandelt.

i. Die Haftung der Vertragspartner selbst und fiir ihre gesetzlichen Vertreter, leitende
Erfillungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen ist im Fall grob fahrlassig verursachter
Sach- und Vermdgensschaden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden be-
grenzt.

ii. Die Haftung der Vertragspartner fiir sog. einfache Erfiillungsgehilfen ist im Fall grob
fahrlassig verursachter Sachschaden auf EUR 1,5 Mio. und Vermdgensschaden auf
EUR 0,5 Mio. begrenzt.

4. 8§16,16aEnWG bleiben unberiihrt. MaBnahmen nach § 16 Abs. 2 EnWG sind insbesondere auch solche,
die zur Sicherstellung der Versorgung von geschiitzten Kunden gemaB § 53a EnWG ergriffen werden.

5. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgesetzes und anderen
Rechtsvorschriften bleibt unberiihrt.

6. Die Ziffern 1 bis 5 gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer sowie der Erfiillungs-
oder Verrichtungsgehilfen der Vertragspartner, soweit diese fiir den jeweiligen Vertragspartner Anwen-
dung finden.

§ 14 Vertragslaufzeit und Kiindigung

1. Der Lieferantenrahmenvertrag lauft auf unbestimmte Zeit.

2. Der Transportkunde kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats
kiindigen.

3. Mit Wirksamwerden der Kiindigung endet das Recht des Transportkunden zur Netznutzung unmittelbar,
sonstige Rechte und Pflichten aus dem Netznutzungsverhaltnis enden mit Begleichung samtlicher For-
derungen. Im Niederdruck angeschlossene Ausspeisepunkte werden gemal3 den Vorgaben der Geli Gas
(Prozess Ersatzversorgung) dem Ersatz-/Grundversorger zugeordnet. Der Netzbetreiber ist berechtigt,
die Netznutzung von Ausspeisepunkten, die nicht einem Bilanzkreis zugeordnet werden kénnen, gemaf
§ 11 Ziffer 3 d) zu unterbrechen und den Anschluss vom Netz zu trennen.
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4. Der Netzbetreiber kann diesen Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats
kiindigen, soweit eine Pflicht zum Netzzugang auf der Grundlage des EnWG oder anderer Rechtsvor-
schriften nicht oder nicht mehr besteht oder gleichzeitig mit der Kiindigung der Abschluss eines neuen
Netznutzungsvertrages angeboten wird, der den Anforderungen des EnWG und anderer Rechtsvorschrif-
ten entspricht.

5. Beide Vertragspartner konnen diesen Vertrag fristlos aus wichtigem Grund kiindigen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn

a. gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung unter Andro-
hung des Entzugs des Netzzugangs schwerwiegend verstof3en wird oder

b. der Transportkunde seiner Verpflichtung zur Vorauszahlung nicht, nicht vollstandig oder nicht
fristgerecht nachkommt oder

¢. die Zuordnung samtlicher Ausspeisepunkte des Transportkunden zu einem Bilanzkreis entge-
gen § 3 Ziffer 1 nicht mehr sichergestellt ist.

Der Netzbetreiber hat die fristlose Kiindigung unverziiglich der Regulierungsbehorde in Textform mitzu-
teilen.

6. DieKiindigung bedarf der Textform. Ist der Transportkunde ein Letztverbraucher, ist er berechtigt, seinen
gesamten Gasbezug liber das Netz des Netzbetreibers auf die ausschliefliche Versorgung durch einen
Gaslieferanten, der einen Lieferantenrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber unterhalt, im Rahmen eines
JAll-inclusive-Vertrages” umzustellen. Einer solchen Umstellung steht es gleich, wenn der Letztverbrau-
cher durch den Netzbetreiber dem Grund- oder Ersatzversorger als Lieferanten zugeordnet wird. Der
Netznutzungsvertrag des Letztverbrauchers endet automatisch zum Beginn des Gasbezuges im Rahmen
des ,All-inclusive-Vertrages”.

7. Eine zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene EDI-Vereinbarung besteht nach der Kiindigung des
Netznutzungsvertrages bis zur endgtiltigen Abwicklung der Entgeltabrechnung fort. Nach Begleichung
samtlicher Forderungen endet die EDI-Vereinbarung automatisch.

§15 Ansprechpartner

Die Vertragspartner benennen ihre Ansprechpartner und deren jeweilige Erreichbarkeit durch beider-
seitigen Austausch des Formulars ,Kontaktdatenblatt_Ansprechpartner_Gas_VNB_MSB” in elektroni-
scher Form (s. Anlage 2), soweit sich aus den in § 5 benannten Regelungen nichts Abweichendes ergibt.
Anderungen werden unverziiglich auf dieselbe Art und Weise ausgetauscht. Die Anderungen sind zu
kennzeichnen.

§ 16 Datenaustausch und Vertraulichkeit

1. Der Datenaustausch im Rahmen der Netznutzungsabwicklung erfolgt in den von der Bundesnetzagentur
vorgegebenen Nachrichtenformaten und Fristen.

2. Die Vertragspartner sichern zu, dass sie samtlichen Pflichten, insbesondere ihren In-formationspflichten,
nach den einschldgigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen nachkommen.

3. Die Vertragspartner werden die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieses Vertrages erhobenen,
Ubermittelten oder zugdnglich gemachten Daten unter Beachtung der gesetzlichen und datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln. Die Vertragspartner sind berechtigt, Verbrauchs-, Ab-
rechnungs- und Vertragsdaten, insbesondere fiir die Erfassung, Bilanzierung und Abrechnung der Gas-
lieferungen sowie der Netznutzung, an Dritte in dem Umfang weiterzugeben, wie dies zur ordnungsge-
mafBen technischen und kommerziellen Abwicklung der jeweiligen Pflichten erforderlich ist. Diese Rege-
lungen schlieBen eine Weitergabe an Behorden und Gerichte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
nicht aus.

4. Die technischen Einzelheiten fiir den Datenaustausch zwischen den Vertragsparteien sind in der Verein-
barung uber den elektronischen Datenaustausch geregelt, die diesem Vertrag als Anlage beiliegt und
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gemal § 19 Vertragsbestandteil ist. Diese Vereinbarung dient auch der Erflillung der Voraussetzungen
des § 14 Abs. 3 Nr. 2 UStG.

5. Fir Letztverbraucher mit registrierender Leistungsmessung und einem in der Regel nicht planbaren, ext-
rem hohen und extrem schwankenden Gasverbrauch kann der Netzbetreiber vorherige technische Aus-
speisemeldungen und die Einhaltung der technischen Grenzen gemaf Tenorziffer 2 lit. g) KARLA Gas ver-
langen, soweit dies fiir die Systemintegritdt des Netzes erforderlich ist und gesondert vereinbart wurde.
In diesem Fall veroffentlicht der Netzbetreiber die entsprechenden Marktlokationen. Darliber hinaus in-
formiert der Netzbetreiber den Transportkunden im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhaltnisses
vorab in Textform Uber die nachtrdgliche Einfiihrung der Verpflichtung zur Abgabe vorheriger techni-
scher Ausspeisemeldungen.

6. Sofern der Bilanzkreisverantwortliche des Transportkunden eine Vereinbarung (ber ein langfristiges Re-
gelenergieprodukt, welches durch Nutzung von Abschaltpotentialen an RLM-Ausspeisepunkten bewirkt
wird, mit dem Marktgebietsverantwortlichen abschlie3t, das mindestens einen der Ausspeisepunkte des
Transportkunden im Netz des Netzbetreibers betrifft, hat der Transportkunde den Netzbetreiber hierliber
unter Angabe der betroffenen Ausspeisepunkte nach Mal3gabe der Identifizierung von Ausspeisepunk-
ten nach Geli Gas einschlie3lich der Dauer und des Umfangs fiir den jeweiligen Ausspeisepunkt unver-
zliglich in Textform zu informieren. Der Transportkunde verpflichtet sich, den Netzbetreiber fiir den je-
weiligen Ausspeisepunkt unverziiglich nach Kontrahierung von langfristigen Regelenergieprodukten
Uber die Hohe der kontrahierten Leistung sowie im Fall des Abrufes beilang- und kurzfristigen Regelener-
gieprodukten, welche durch Nutzung von Abschaltpotentialen an RLM- Ausspeisepunkten bewirkt wer-
den, iber die Dauer und den Umfang des Abrufs in Textform zu informieren. Der Transportkunde versi-
chert, dass die an den Netzbetreiber Gibermittelten Informationen aufgrund einer mit dem jeweiligen Bi-
lanzkreisverantwortlichen abgeschlossenen Vereinbarung erfolgen und der Richtigkeit entsprechen. Der
Transportkunde stellt den Netzbetreiber von Anspriichen Dritter frei, die aufgrund einer unrichtigen oder
verspateten Informationsiibermittlung gegentiber dem Netzbetreiber entstehen. Nach Ablauf der Abruf-
dauer erfolgt die Riicknahme der Reduktion des Lastflusses. MaBnahmen des Netzbetreibers nach § 16
EnWG bleiben hiervon unberihrt.

§17 Vollmacht

Bei einer Geschéftsdatenanfrage nach Geli Gas sichert der Transportkunde die Bevollmachtigung durch den An-
schlussnutzer fiir diese zu. Der Transportkunde stellt den Netzbetreiber von Haftungsanspriichen Dritter frei, die
daraus resultieren, dass zugesicherte Vollmachten tatsachlich nicht oder nicht rechtswirksam vorliegen. Der Netz-
betreiber behilt sich vor, in begriindeten Einzelfdllen die Vorlage der Vollmacht zu verlangen.In einem solchen
Fall geniigt hierzu in der Regel die Ubersendung einer Kopie der Vollmachtsurkunde als elektronisches Dokument.

§18 Ubergangs- und Schlussbestimmungen

1. Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag kénnen mit Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners
auf einen Dritten Ubertragen werden. Die Zustimmung darf nicht verweigert werden, sofern die techni-
sche und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des eintretenden Dritten gewahrleistet ist. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn der andere Vertragspartner nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Mitteilung
in Textform (iber die Ubertragung der Rechte und Pflichten in Textform widerspricht. Im Fall der Gesamt-
rechtsnachfolge oder der Rechtsnachfolge nach dem Umwandlungsgesetz oder in sonstigen Fallen der
rechtlichen Entflechtung des Netzbetriebs nach § 7 EnWG gehen die Rechte und Pflichten des Vertrages
ohne Zustimmung Uber. Eine Zustimmung ist auch dann nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechts-
nachfolger um ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz (AktG) handelt. In die-
sen Fallen bedarf es lediglich der Mitteilung in Textform an den anderen Vertragspartner.

2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen unberiihrt. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen oder
undurchfiihrbaren Bestimmungen in einem geeigneten Verfahren durch andere, ihrem wirtschaftlichen
Erfolg moglichst gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei Regelungsli-
cken.
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3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung zu dndern, sofern eine Anderung
erforderlich ist, um einschldgigen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, und / oder rechtsverbindlichen
Vorgaben nationaler oder internationaler Gerichte und Behoérden, insbesondere Festlegungen und dazu
ergangene Mitteilungen der Bundesnetzagentur, und / oder allgemein anerkannten Regeln der Technik
zu entsprechen. In diesem Fall hat der Netzbetreiber den Transportkunden unverziglich hiervon in
Kenntnis zu setzen. Ergeben sich fiir den Transportkunden durch die Anderung im Hinblick auf seinen
Vertrag wesentliche wirtschaftliche Nachteile, so ist der Transportkunde berechtigt, seine Vertrage zum
Ende des Monats, der auf den Wirksamkeitszeitpunkt folgt, mit einer Kiindigungsfrist von 15 Werktagen
zu kiindigen. Eine Entschadigung ist dabei ausgeschlossen. Diese Regelung gilt entsprechend fiir Ande-
rungen, die bei weiterer Zusammenlegung von Marktgebieten erforderlich sind.

4. Der Netzbetreiber ist berechtigt, diesen Vertrag in anderen Fallen als Ziffer 3 fiir die Zukunft zu andern.
Der Netzbetreiber informiert den Transportkunden vorab, 2 Monate vor dem Wirksamkeitszeitpunkt,
Uber die gednderten Bedingungen dieses Vertrages in Textform und veroffentlicht die geanderten Be-
dingungen dieses Vertrages auf seiner Internetseite. In begriindeten Fallen kann der Netzbetreiber von
der in Satz 2 genannten Frist abweichen. Die Anderung der Bedingungen dieses Vertrages gilt durch den
Transportkunden als angenommen, sofern dieser nicht binnen 30 Werktagen ab Zugang der Information
der Anderung widerspricht. Soweit ein Widerspruch erfolgt ist, gelten die bisherigen Geschéaftsbedingun-
gen dieses Vertrages. Fiir den Widerspruch ist die Textform ausreichend. Der Netzbetreiber ist verpflich-
tet, den Transportkunden auf den Beginn der Widerspruchsfrist und auf die Wirkung des nicht ausgeiib-
ten Widerspruchs als Annahme der gednderten Bedingungen dieses Vertrages hinzuweisen.

5. Gibt der Netzbetreiber sein Netz oder einen Teil seines Netzes an einen anderen Netzbetreiber ab, so
richten sich die hierfiir durchzufiihrenden Prozesse, insbesondere auch bezliglich der zugunsten des
Transportkunden zu beachtenden Informations-/Rlcksichtnahmepflichten nach dem von den Verban-
den AFM+E, BDEW, GEODE sowie VKU erarbeiteten und veroffentlichten Prozessleitfaden ,Netzbetreiber-
wechsel” in der jeweils in der Kooperationsvereinbarung geltenden Fassung.

6. Ist der Transportkunde ein Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts, 6ffentlich-rechtli-
ches Sondervermégen oder hat keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland,
ist im Fall von Streitigkeiten das Gericht zustandig, bei dem der Netzbetreiber seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat. Sofern der Netzbetreiber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat, ist der Gerichtsstand am Sitz der fiir ihn zustandigen Regulierungsbehérde.

7. Esgilt das deutsche Recht unter Ausschluss des zwischenstaatlichen Kollisionsrechts, soweit dieses nicht
zwingendes Recht ist. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

8. Mit Vertragsbeginn werden bis zu diesem Zeitpunkt zwischen den Vertragspartnern bestehende Verein-
barungen tber die Netznutzung zur Entnahme von Gas aus dem Gasverteilernetz des Netzbetreibers un-
wirksam.

9. Anderungen oder Ergianzungen des Vertrages, soweit diese nichtin diesem Vertrag speziell geregelt sind,
bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Gleiches gilt fiir die Anderung dieser Klausel.

10. Wenn dieser Vertrag schriftlich abgeschlossen wurde, erhélt jeder Vertragspartner eine Ausfertigung. Die
Méglichkeit des Vertragsabschlusses in anderer Form bleibt unberthrt.

§19 Anlagen

Die nachfolgend genannten Anlagen sind Bestandteile des Vertrages:
Anlage 1. Preisblatter fir den Netzzugang
Preisblatt Netzentgelte Gas
Preisblatt Entgelt bei Zahlungsverzug und Einstellung/ Wiederaufnahme der Versorgung

Preisblatt Messstellenbetrieb Gas
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Anlage 2.  Kontaktdatenblatt Transportkunde/Netzbetreiber (elektronisch, XLSX-Format)

Anlage 3.  Vereinbarung Uber elektronischen Datenaustausch (EDI)

Anlage 4.  Erganzende Geschaftsbedingungen

Anlage 5.  Standardlastprofilverfahren

Anlage 6. § 18 NDAV

Anlage 7.  Begriffsbestimmungen

Anlage 8.  Einzelheiten zur Sperrung und Entsperrung auf Anweisung des Transportkunden
Lieferantenrahmenvertrag Gas Kooperationsvereinbarung Gas, Anlage 3, 27.03.2026

der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH und der INNergie GmbH
Version 01/26, giiltig ab 01.10.2026

Stand: 27.03.2026

Seite 20 von 20



	Vertragsgegenstand
	§ 2  Netzzugang
	§ 3 Voraussetzungen der Netznutzung
	§ 4  Gasbeschaffenheit
	§ 5  Geschäftsprozesse und Datenaustausch zur Abwicklung der Netznutzung
	§ 6  Registrierende Leistungsmessung und Standardlastprofilverfahren
	§ 7  Messstellenbetrieb
	§ 8  Entgelte
	§ 9  Abrechnung, Zahlung und Verzug
	§ 10  Ausgleich von SLP-Mehr-/ Mindermengen
	§ 11  Störungen und Unterbrechungen der Netznutzung
	§ 12  Vorauszahlung
	§ 13  Haftung
	§ 14  Vertragslaufzeit und Kündigung
	§ 15  Ansprechpartner
	§ 16  Datenaustausch und Vertraulichkeit
	§ 17  Vollmacht
	§ 18  Übergangs- und Schlussbestimmungen
	§ 19  Anlagen

